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Norm

MSchG §10a Abs1

UWG §9 F3

Rechtssatz

Der durch die Verwendung der identischen Marke für identische Waren in seinen Kennzeichenrechten Verletzte kann

seinen Unterlassungsanspruch zwar nicht allein auf § 10a Abs 1 MSchG stützen, wohl aber auf diese Bestimmung in

Verbindung mit dem allgemeinen Rechtssatz, daß bei Eingri8en in ein absolutes Recht ein Unterlassungsanspruch

zusteht, wie dies § 9 UWG für den Fall einer Kennzeichenverletzung durch Gebrauch einer verwechselbar ähnlichen

Marke auch ausdrücklich vorsieht.
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